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„Lösen Hausarzt- und Direktverträge die 
Kollektivverträge ab? Cui bono?“

Cornelia Prüfer-Storcks
Mitglied des Vorstandes 

AOK Rheinland/Hamburg
Die Gesundheitskasse
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� 2,9 Mio. Versicherte

� Ca. 7,7 Milliarden Euro Haushaltsvolumen

� 7.300 Mitarbeiter

� größte gesetzliche Krankenkasse in NRW

� sechstgrößte Krankenkasse bundesweit

� Vertragspartner von ca. 29.000 Ärzten, 250 Krankenhäuse rn 
und 2.700 Apotheken
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Die AOK Rheinland/Hamburg auf einen Blick:
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Einheitlicher Beitragssatz, Zusatzbeitrag, Gesundhe its-
fonds und Morbi-RSA
Zwei Szenarien :

Kassen verabschieden sich von allem, was nicht gese tzlich 
vorgeschrieben ist oder sich unmittelbar rechnet. L angfristige 
Investitionen in eine bessere und wirtschaftlichere  Versorgung 
gehören der Vergangenheit an.

Oder:

Der gleiche Beitragssatz stimuliert den Wettbewerb um die bessere 
Leistung. Dazu gehört auch die bessere Organisation  des Medizin-
betriebs durch Selektivverträge. Der ideale Vertrags partner 
erwirtschaftet sein höheres Honorar. 
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Strategie der Krankenkassen ab 2009
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Unsere Philosophie:

Wettbewerb im Gesundheitswesen

� ... ist kein Selbstzweck 

� ... soll zur Optimierung der Versorgung genutzt werd en

� ... muss zu einer spürbaren Verbesserung der realen Erlebniswelt der 
Patienten zu einem bezahlbaren Preis führen

� ...darf nicht allein zur Vergütungsaufbesserung der  Ärzte bzw. als 
reines Marketinginstrument dienen

Unsere Philosophie:
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Wettbewerb in der GKV
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Wettbewerb in der GKV

Die Politik schwankt

� Der Gesetzgeber befindet sich beim Thema Vertragswe ttbewerb in 
einem Suchprozess: Ein Schritt vor und zwei zurück

� Ungeduld (Hausarztverträge) steht neben Mutlosigkei t (selektive 
Verträge mit Krankenhäusern)

� Manchen Regelungen liegt ein Konzept zugrunde, ande ren eine 
politische Erpressung, einige sind unvollendet.  

� Die Politik sollte sich auf das Ermöglichen konzent rieren, nicht 
auf das Erzwingen
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Positiv : 

� Einführung von Integrierter Versorgung, hausarztzen trierter 
Versorgung (§73 b) und besonderer ambulanter Versor gung (§73c) 
als Option 

� Anschubfinanzierung für IGV

Negativ :

� Die Verpflichtung zum Abschluss von HZV

� Die Schaffung eines Vertragsmonopols für den Hausär zteverband

� Der Verzicht auf Selektivverträge mit Krankenhäuser n

Noch zu lösen:

� Stringente Bereinigungsregelungen für die Gesamtver gütung

� Stärkung der Verhandlungsmöglichkeiten im KH
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Aktuelle Versorgungsprobleme

� Sehr unterschiedliche Qualität der medizinischen Ve rsorgung ist 
nicht transparent und hat keine Konsequenz

� Patienten fühlen sich im „Dschungel Medizinbetrieb“ allein 
gelassen

� Hausarzt, Facharzt, Apotheker, Krankenhaus arbeiten  neben- und 
nicht miteinander

� Mehrfachuntersuchungen sind an der Tagesordnung

� GKV-Versicherte warten zu lange auf Facharzttermine

� Ärztemangel z.B. auf dem Land oder in sozialen Bren npunkten bei 
gleichzeitiger Überversorgung

� Unnötige Kosten durch Fehlanreize oder Versorgungsm ängel im 
System
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Selektive Verträge

Überwindung von Versorgungsproblemen durch:

� Integration von Qualitätsparametern

� Optimierung von Schnittstellen

� Gestaltung der Versorgung spezieller Krankheitsbild er

� Sicherung einer leitliniengerechten Behandlung

� Gezielte Förderung spezieller Leistungen
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Hausarztzentrierte Versorgung:

� Die Politik ist verliebt in Hausarztzentrierte Vers orgung –
evidenzbasiert ist das nicht

� Hausärzteverträge als Pflicht mit Zwangspartner hab en mit 
Vertragswettbewerb nichts zu tun

� Vertragsfreiheit bedeutet auch die Freiheit, keinen  Vertrag zu 
schließen

� Vertragsmonopol für einen Verband konterkariert den  Wettbewerb um 
Qualität und verteuert die Versorgung

� Bereinigung der Gesamtvergütung birgt Konfliktpoten zial
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Evaluationsergebnisse HZV

� Bertelsmann Stiftung:
� Keine Anzeichen für eine bessere Versorgungsqualität
� „Besserung nach Behandlung“ wird seltener als in der Regelversorgung empfunden

� Gesundheitsmonitor:
� Feste Anlaufstelle bewirkt eine bessere Versorgung – oder zumindest mehr 

Zufriedenheit damit

� KBV-Befragung:
� Für 75% der Patienten keine Veränderung der Behandlungsqualität
� Für 13% der Patienten Verbesserung der Behandlungsqualität
� Für   9% der Patienten Verschlechterung der Behandlungsqualität

� Aqua-Institut:
� Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient
� Verbesserung der Patientenbindung an die Praxis
� Besserer Überblick des Hausarztes über Gesundheits- und Versorgungssituation der 

Patienten
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Hausarztvertrag der AOK Rheinland/Hamburg

� Gesetzesgrundlage: § 73 b SGB V

� Vergütung
- Vergütungssystematik der Regelversorgung bleibt bestehen
- On-Top-Vergütung für zusätzliche oder förderungswürdige Leistungen
- Wirtschaftlichkeitsziele vereinbart / Keine Bereinigung

� Vertragspartner Rheinland 
- KV Nordrhein, Hausärzteverband Nordrhein e.V., IKK Nordrhein, LKK NRW

� Vertragspartner Hamburg 
- KV Hamburg, Hausärzteverband Hamburg, Berufsverband der Kinder- und 

Jugendärzte, Verein Hausärztlicher Internisten Hamburg

� Aktuelle Einschreibungen
- 3.600 Ärzte
- 215.000 Versicherte
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Versorgungsoptimierung durch HZV

� Hausarzt als Lotse und KoordinatorFehlender Informationsfluss 
unter ärztlichen Kollegen (z.B. 
Doppeluntersuchungen)

� Einholung von Zweitmeinungen
� Hausarztbesuche am Wochenende

Unnötige 
Krankenhauseinweisungen

� Verpflichtung zur leitliniengerechten
Behandlung

� Kontrolle der Arzneimittelverordnungen

Unterschiedliche 
Behandlungsabläufe

� Überleitungsmanagement durch Hausärzte
� Feste Nachsorgetermine
� Koordinierung der Facharztbehandlung

Mangelnde Sektoren-
übergreifende Versorgung

� Einbeziehung von pflegenden AngehörigenDemographische Entwicklung

Ansätze der AOK Rheinland / Hamburg, z.B.:Versorgungsprobleme
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Verträge der AOK Rheinland/ Hamburg:

� 50 Verträge, davon zwei Vollversorgungsprojekte, 12  500 Versicherte, 1700
Ärzte, 100 Krankenhäuser

� Evaluation zu Versorgungszielen und Kostenentwicklu ng
� Alle Verträge standen Ende 2008 auf dem Prüfstand: 2/3 der Projekte werden 

weitergeführt

Aber:
� Erprobungsphase zu kurz für valide Ergebnisse
� Ende der Anschubfinanzierung bremst die weitere Ums etzung

Folgerung:
� Projekte werden nur dann flächendeckend umgesetzt, wenn eine 

Nutzenstiftung für unsere Versicherten und eine Fin anzierung über 
Einsparungen nachweisbar sind
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� 50 Verträge, davon zwei Vollversorgungsprojekte, 12  500 Versicherte, 1700
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Integrierte Versorgung
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Selektivverträge der AOK Rheinland/Hamburg mit KV 

� Katarakt-Vertrag

� Onkologie-Vereinbarung

� Aids-Vereinbarung

� Sozialpsychiatrie-Vereinbarung

� Förderung bestimmter Behandlungen bei ausgewählten Ärzten

� Vorgabe einer Mindestmenge von Behandlungen im Jahr  

� Hohe Anforderungen an die fachliche Qualifikation d er Ärzte

� Teilweise Vorgaben zu Praxisstruktur und Behandlung sablauf
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Ambulante ärztliche Versorgung nach §73 c:

� Konsequent selektivvertraglich gestaltet

� Keine Angebotspflicht für Kassen

� Keine einengenden Strukturvorgaben

� Weite Handlungsspielräume für wettbewerbliche Such- und 
Entdeckungsprozesse

� Entscheidender Beitrag, um zu einem Qualitätswettbe werb um die 
beste Versorgung zu gelangen

� Konsequent selektivvertraglich gestaltet

� Keine Angebotspflicht für Kassen

� Keine einengenden Strukturvorgaben

� Weite Handlungsspielräume für wettbewerbliche Such- und 
Entdeckungsprozesse

� Entscheidender Beitrag, um zu einem Qualitätswettbe werb um die 
beste Versorgung zu gelangen
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Baustellen der Selektivverträge

� Doppelfinanzierungen sind auszuschließen durch stri ngente und  
rechtssichere Bereinigungsregeln

� Mehrausgaben müssen gegenfinanziert werden durch 
Einsparungen

� Ärzte(netze) sollten Budgetverantwortung übernehmen

� Für eingeschriebene Versicherte müssen prospektive Budgets 
gebildet werden 

� Einsparungen müssen realisiert werden können: Aufhe bung der 
starren sektoralen Budgets

� Das Vergaberecht darf nicht zum Hemmnis für Vertrag swettbewerb 
werden
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Fazit

� Einzelverträge werden die Kollektivverträge nicht a blösen

� Solange sich nicht sämtliche Leistungserbringer und  Versicherte für 
eine einzelvertraglich vereinbarte Lösung freiwilli g entschieden 
haben, muss parallel eine kollektivvertragliche Ver sorgung 
vorgesehen werden

� Der Vorteil, innovative Ideen mit der KV schnell un d flächendeckend 
umzusetzen, sollte nicht unterschätzt werden

� Wir setzen Einzelverträge dort ein, wo wir Defizite  ausmachen oder 
Spitzenqualität fördern wollen
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Fazit

� Die KVen als Interessenvertreter der niedergelassen en Ärzte und als 
Partner der Krankenkassen bei der Nutzung neuer ver tragspolitischer 
Gestaltungsräume sind kein Auslaufmodell

� Einem additiven Gebrauch der selektivvertraglichen M öglichkeiten 
stehen wir aufgeschlossen gegenüber

� Ziel unseres Wirkens kann nur eine qualitativ hochw ertige 
Versorgungsqualität zu einem bezahlbaren Preis sein

� Was wir wollen, ist ein Qualitätswettbewerb
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